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 Veröffentlicht am 19.12.1995

Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §294;

AVG §8;

BauO NÖ 1976 §118 Abs9;

BauO NÖ 1976 §23;

BauRallg;

Rechtssatz

Die vom Ortsbildgutachten anerkannte Notwendigkeit einer Pergola als Gestaltungselement macht diese nicht zu

einem selbständigen Bestandteil des Gebäudes, an das sie angebaut ist, bzw zu einem Vorbau (Hinweis E 17.3.1992,

91/05/0201, in dem die Vorbaueigenschaft einer, die vordere BauAuchtlinie überragenden Pergola verneint wurde; im

Beschwerdefall ging es um die Verletzung des dem seitlichen Nachbarn gegenüber einzuhaltenden Abstandes).
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